
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2013/1/31 2010/04/0070
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.2013

Index

E3L E06302000

E6J

001 Verwaltungsrecht allgemein

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

31971L0305 Vergabekoordinierungs-RL öffentliche Bauaufträge 1971;

61989CJ0243 Kommission / Dänemark;

62007CJ0538 Assitur VORAB;

BVergG 2006 §129 Abs1 Z8;

BVergG 2006 §19 Abs1;

VwRallg;

1. BVergG 2006 § 129 gültig von 05.03.2010 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 129 gültig von 01.01.2008 bis 04.03.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2007

3. BVergG 2006 § 129 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

1. BVergG 2006 § 19 gültig von 12.07.2013 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 19 gültig von 01.04.2012 bis 11.07.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2012

3. BVergG 2006 § 19 gültig von 01.01.2008 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2007

4. BVergG 2006 § 19 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Nach den Materialien zu § 19 Abs. 1 BVergG 2006 (vgl. RV 1171 BlgNR XXII. GP zu § 19) hat der Grundsatz des freien

und lauteren Wettbewerbs neben der innerstaatlichen auch eine gemeinschafts(jetzt: unions)rechtliche Grundlage,

wobei die Erläuterungen auf ein Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (nunmehr: Union; EuGH)

in der Rechtssache C-243/89 verweisen, wonach die Richtlinie 71/305/EWG die Entwicklung eines echten Wettbewerbs

auf dem Gebiet der öHentlichen Bauaufträge bezweckt und daher Selektions- und Zuschlagskriterien aufstellt, die

einen solchen Wettbewerb gewährleisten sollen. In dieser Hinsicht hat der EuGH in seiner Rechtsprechung

festgehalten, dass "die Gemeinschaftsvorschriften auf dem Gebiet der Vergabe öHentlicher Aufträge im Rahmen der

Verwirklichung des Binnenmarkts erlassen wurden, in dem der freie Verkehr gewährleistet und

Wettbewerbsbeschränkungen unterbunden sind" (vgl. das Urteil vom 19. Mai 2009 in der Rechtssache C-538/07,

Assitur Srl/Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, Slg. 2009, I-04219, Randnr. 25, mwN).

Die Materialien führen zu den BegriHen freier, lauterer bzw. fairer Wettbewerb weiters aus, der freie Wettbewerb sei

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2010040070_20130131X01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2010040070_20130131X01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2006/17/P129/NOR40116426
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2006/17/P129/NOR40092282
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2006/17/P129/NOR40074336
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2006/17/P19/NOR40150589
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2006/17/P19/NOR40135735
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2006/17/P19/NOR40092259
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2006/17/P19/NOR40074226


der nicht behinderte, das heißt z.B. keinen (Zugangs- oder Ausübungs-)Beschränkungen unterliegende Wettbewerb;

der faire Wettbewerb betreHe das Verhältnis Auftraggeber-Bewerber/Bieter und der lautere Wettbewerb betreHe das

Verhältnis zwischen den Bewerbern/Bietern. Ein unlauterer Wettbewerb sei dann gegeben, wenn ein Unternehmer z.B.

durch Bestechung, Preisabsprachen mit bestimmten Mitkonkurrenten oder Ausnützen seiner marktbeherrschenden

Position einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil zu erlangen suche.Nach den Materialien zu Paragraph 19,

Absatz eins, BVergG 2006 vergleiche Regierungsvorlage 1171 BlgNR römisch 22 . Gesetzgebungsperiode zu Paragraph

19,) hat der Grundsatz des freien und lauteren Wettbewerbs neben der innerstaatlichen auch eine gemeinschafts(jetzt:

unions)rechtliche Grundlage, wobei die Erläuterungen auf ein Urteil des Gerichtshofes der Europäischen

Gemeinschaften (nunmehr: Union; EuGH) in der Rechtssache C-243/89 verweisen, wonach die Richtlinie 71/305/EWG

die Entwicklung eines echten Wettbewerbs auf dem Gebiet der öHentlichen Bauaufträge bezweckt und daher

Selektions- und Zuschlagskriterien aufstellt, die einen solchen Wettbewerb gewährleisten sollen. In dieser Hinsicht hat

der EuGH in seiner Rechtsprechung festgehalten, dass "die Gemeinschaftsvorschriften auf dem Gebiet der Vergabe

öHentlicher Aufträge im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts erlassen wurden, in dem der freie Verkehr

gewährleistet und Wettbewerbsbeschränkungen unterbunden sind" vergleiche das Urteil vom 19. Mai 2009 in der

Rechtssache C-538/07, Assitur Srl/Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, Slg. 2009, I-

04219, Randnr. 25, mwN). Die Materialien führen zu den BegriHen freier, lauterer bzw. fairer Wettbewerb weiters aus,

der freie Wettbewerb sei der nicht behinderte, das heißt z.B. keinen (Zugangs- oder Ausübungs-)Beschränkungen

unterliegende Wettbewerb; der faire Wettbewerb betreHe das Verhältnis Auftraggeber-Bewerber/Bieter und der

lautere Wettbewerb betreHe das Verhältnis zwischen den Bewerbern/Bietern. Ein unlauterer Wettbewerb sei dann

gegeben, wenn ein Unternehmer z.B. durch Bestechung, Preisabsprachen mit bestimmten Mitkonkurrenten oder

Ausnützen seiner marktbeherrschenden Position einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil zu erlangen suche.
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